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Privatisierung von Sicherheit, im Folgenden verstanden als »die Einbeziehung pri-
vater Akteure in die Herstellung von Sicherheit« (Deitelhoff/Geis 2007: 314) unter
Billigung oder im Auftrag von Staaten, beeinflusst die Entstehung, den Verlauf und
die Bearbeitung von Konflikten.1 Aus Sicht der Friedens- und Konfliktforschung,
die einen Beitrag zu einem dauerhaften und umfassenden Frieden leisten möchte,
sind zum Beispiel private Sicherheitsfirmen ein relevanter Untersuchungsgegen-
stand, denn anders als von Politikerinnen2 häufig konstatiert, tragen sie nicht nur
zur Konfliktbearbeitung bei, sondern können diese auch erschweren. Mit Blick auf
die Anfänge des Booms privater Sicherheitsfirmen kurz nach Ende des Ost-West-
Konfliktes haben einige Autoren argumentiert, dass die ökonomischen Interessen
der Firmen, vor allem an Rohstoffen in Konfliktregionen, zur Verlängerung be-
waffneter Konflikte und zur Destabilisierung ohnehin fragiler Staaten beitragen
(Francis 1999: 332; Lock 1998; 2000: 69; Musah/Fayemi 2000; Wulf 2003). Im
Kontext bewaffneter Konflikte und internationaler Bemühungen zum Wiederaufbau
und zur Stabilisierung im darauf folgenden Jahrhundert, zum Beispiel in Afghanis-
tan nach 2001, hat sich gezeigt, dass private Sicherheitsfirmen Gewalt gegen Zivi-
listinnen ausgeübt haben (UN Human Rights Council 2010: 24) und in Macht-
kämpfe zwischen lokalen Gewaltakteuren verwickelt waren, wodurch das Ziel der

1 Einige der Beiträge zu diesem Themenschwerpunkt sind im Rahmen eines von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförderten Nachwuchsnetzwerkes zum Thema »Privatisierung von
Sicherheit« entstanden und wurden auf zahlreichen Workshops des Netzwerkes diskutiert. Wir dan-
ken vor allem Elke Krahmann und Anna Leander für die sorgfältige Kommentierung der vorge-
stellten Papiere. Wir danken ferner Tanja Brühl, Christiane Fröhlich, Andreas Kruck, Jens Taken
und Christoph Weller für die Kommentare zu dieser Einleitung.

2 Wir verwenden im Folgenden abwechselnd die weibliche und die männliche Form. Auch wenn sie
der Lesbarkeit halber nicht berücksichtigt werden, sind wir uns dennoch bewusst und möchten be-
tonen, dass es auch andere Geschlechter gibt.
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internationalen Interventionen, die Etablierung stabiler demokratischer Strukturen,
behindert wurde (Schneiker/Krahmann 2016: 5).

Zudem erfolgt die Bereitstellung von Sicherheit durch private Sicherheitsfirmen
nicht unbedingt auf Basis demokratischer Standards und in Form eines öffentlichen
Gutes, sondern exklusiv für einige, insbesondere für diejenigen, die dafür bezahlen.
Wenn zum Beispiel private Sicherheitsfirmen, egal ob in Konfliktgebieten oder
andernorts, einzelne Akteure bewachen, können sich unbewachte Akteure – sub-
jektiv – unsicherer fühlen und/oder – objektiv – zunehmend Ziel von Gewalt werden,
u. a. im Zuge so genannter crime displacements (Singer 2004: 17). Dabei nehmen
Firmen unter Umständen auch ganz bewusst in Kauf, beim Schutz ihrer Kundin die
Sicherheit anderer Akteure zu beeinträchtigen. So äußerte sich ein Mitarbeiter einer
Sicherheitsfirma im Irak folgendermaßen: »Our mission is to protect the principal
at all costs. If that means pissing off the Iraqis, too bad« (zit. in Fainaru 2007: o. S.).
Auch ein Bericht der Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace über die Situa-
tion in Afghanistan stellte fest, dass die Präsenz von Sicherheitsfirmen bei der Be-
völkerung ein Gefühl von Unsicherheit erzeugt (Schmeidl 2008: 37).

Die Behinderung der Konfliktbearbeitung und -lösung im Rahmen internationaler
Interventionen wie im Irak und in Afghanistan und gar die Anwendung von Gewalt
durch private Sicherheitsfirmen werden u. a. dadurch begünstigt, dass es an effek-
tiven Strukturen zur Regulierung und Kontrolle dieser Firmen fehlt. In Kontexten
bewaffneter Konflikte verfügen die lokalen staatlichen Akteure in der Regel nicht
über ausreichend Kapazitäten, um entsprechende Vorschriften – so sie denn exis-
tieren – auch durchzusetzen und Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen zur Verant-
wortung zu ziehen. In den Auftrag gebenden Ländern und den Heimatstaaten vieler
internationaler Firmen fehlt es im Gegenzug oft an entsprechenden Regulierungs-
und Kontrollmechanismen und internationale Auftraggeberinnen, so wurde in Af-
ghanistan deutlich, achten bei der Beauftragung privater Sicherheitsfirmen auch
nicht immer auf die Einhaltung von Qualitätsstandards durch die Firmen oder deren
Verflechtungen mit lokalen Machtakteuren (Schneiker/Krahmann 2016: 5-6).

Doch nicht nur durch ihr Handeln in bewaffneten Konflikten beeinflussen private
Sicherheitsfirmen die Konfliktbearbeitung. Auch durch Risikoanalysen, Aufklä-
rungsarbeit oder das Training staatlicher Sicherheitsakteure können sie die Wahr-
nehmung von (Un-)Sicherheit in den Auftrag gebenden (OECD-)Staaten und da-
durch gleichfalls deren Konfliktbearbeitung im Rahmen ihrer Außenpolitik
beeinflussen. Darüber hinaus eröffnet die Übertragung von Sicherheitsaufgaben an
private Unternehmen auch deshalb mögliche Handlungsspielräume für Regierende,
weil sich im Zuge einer solchen Privatisierung die Verantwortungskette verlängert
und sich Zuständigkeiten aufgrund mangelnder Transparenz nicht mehr eindeutig
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nachweisen lassen. Mit Blick auf die USA wird zum Beispiel konstatiert, dass im
Zuge der Privatisierung von Sicherheit die Exekutive gegenüber der Legislative an
Handlungsspielraum gewinnt (z. B. Avant 2005: 128, 152-155) und die von ihr
beauftragten Firmen Einfluss auf die Ausgestaltung nationaler Sicherheitspolitik
nehmen (z. B. Dunigan 2011: 18) und zu deren Militarisierung beitragen (Jackson
et al. 2017).

Vor diesem Hintergrund ist Privatisierung von Sicherheit in Deutschland ein in-
teressanter und relevanter Fall, über den jedoch bisher deutlich weniger bekannt ist
als beispielsweise über den der USA. Die in diesem Themenschwerpunkt versam-
melten Beiträge zeigen, dass eine Vernachlässigung des Falls Deutschland durch
die Forschung nicht mit einer fehlenden Privatisierung hierzulande zu rechtfertigen
ist. Im Gegenteil, Privatisierung von Sicherheit ist nicht nur eine Grundkonstante
deutscher Sicherheitspolitik seit dem Einsatz der Bundeswehr im Kosovo, sondern
wird auch auf immer mehr Bereiche ausgeweitet (Krahmann 2013: 2015). Doch was
bedeutet es für den Beitrag Deutschlands zur Konfliktbearbeitung, wenn zunehmend
Aufgaben im Kontext von Auslandseinsätzen der Bundeswehr an private Firmen
übertragen werden und sich dabei das Verständnis zentraler Grundpfeiler staatlichen
Handelns, u. a. des Gewaltmonopols, verändert? Wie wird eine solche Veränderung
legitimiert? Inwiefern lässt sich im Zuge der Privatisierung von Sicherheit ein Wan-
del des Staates weg vom Monopolisten der Gewaltausübung und hin zum Herr-
schaftsmanager verzeichnen (Stienen 2011)? Und welche Konsequenzen ergeben
sich für die Sicherung der öffentlichen Ordnung und für den Schutz der Bürger vor
Gewalt, wenn private Sicherheitsakteure, egal ob gesellschaftliche oder kommer-
zielle, im öffentlichen Raum agieren, zum Beispiel wenn Bürgerinnen Bürgerweh-
ren gründen, Kommunen kommerzielle Sicherheitsfirmen mit der Überwachung des
ruhenden Verkehrs beauftragen oder privates Sicherheitspersonal zur Patrouille im
öffentlichen Nahverkehr eingestellt wird?

Die folgenden Beiträge widmen sich diesen Themen. Sie liefern eine erste Be-
standsaufnahme, sowohl von Bürgerwehren als gesellschaftlicher Form von Si-
cherheitsproduktion als auch von privaten Sicherheitsfirmen im Inland und im Aus-
land als kommerziellen Formen von Sicherheitsproduktion. Des Weiteren setzen
die Beiträge diese Phänomene in Bezug zueinander und problematisieren sie ins-
besondere mit Blick auf ihren Beitrag zu (Un-)Sicherheit für die Gesellschaft aus
der Perspektive der Friedens- und Konfliktforschung. Diese hat unter anderem den
Vorteil, dass sie den Umfang des Phänomens der Privatisierung von Sicherheit in
Deutschland sichtbarer machen kann als andere Zugriffe, weil sie disziplinär offen
ist und somit unterschiedliche Perspektiven auf das Thema zulässt und weder die
Innen- noch die Außenpolitik bevorzugt behandelt, sondern beide als relevant er-
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achtet. Andere Zugriffe, z. B. die Forschung zum Politikfeld Innere Sicherheit oder
zu den Internationalen Beziehungen (IB), erfassen immer nur einen Teil des Phä-
nomens, entweder die Privatisierung von Sicherheit im Inneren durch so genannte
Wach- und Schließgesellschaften3 oder die Beauftragung privater Sicherheitsfirmen
im Rahmen von Auslandseinsätzen der Bundeswehr.4 Die gemeinsame Betrachtung
durch die Beiträge dieses Themenschwerpunkts macht nicht nur deutlich, dass es
sich bei der Privatisierung im Inneren und im Äußeren um zwei Seiten einer Me-
daille handelt. Da die Friedens- und Konfliktforschung zudem nicht auf die Unter-
suchung bestimmter Akteure festgelegt ist, sondern alle Frieden, Konflikt und Si-
cherheit potenziell beeinflussenden Akteure in den Blick nimmt, werden hier auch
bislang in der Forschung weitgehend vernachlässigte gesellschaftliche Formen der
Sicherheitsproduktion, nämlich Bürgerwehren, erfasst. Darüber hinaus fragt die
Friedens- und Konfliktforschung mit ihrer normativen Ausrichtung auf einen um-
fassenden Frieden stärker als steuerungstheoretische und Governance-Ansätze der
Policy-Forschung und die v. a. an Interessen von Staaten ausgerichteten IB nach
den gesellschaftlichen und ideellen Voraussetzungen für eine Privatisierung von
Sicherheit und ihre Folgen für gesellschaftliche Akteure. Sie fragt nicht danach, ob
Privatisierung von Sicherheit der Erfüllung staatlicher Interessen dient oder nicht,
sondern inwiefern Privatisierung zu mehr oder zu weniger Gewalt führt, zu neuen
Konflikten beiträgt und/oder die Bearbeitung bestehender Konflikte erschwert oder
erleichtert.

Gerade die konstruktivistische Friedens- und Konfliktforschung macht auf die
Vorstellungen und Perspektiven unterschiedlicher Akteure aufmerksam (Bonacker
2011: 59; Weller 2005) und schärft, bezogen auf die Privatisierung von Sicherheit,
den Blick für die Ideen, mittels derer beispielsweise die Übertragung sicherheits-
relevanter Aufgaben an nichtstaatliche Akteure gerechtfertigt wird. Um entspre-
chende Vorstellungen geht es in dem Aufsatz von Andrea Schneiker und Jutta Joa-
chim (2018) mit dem Titel »Neoliberale Legitimationsdiskurse der Privatisierung
von Sicherheit in Deutschland«. Darin befassen sich die Autorinnen mit den Recht-
fertigungsstrategien und Legitimationsmustern für eine Privatisierung von Sicher-
heit in Deutschland und nehmen dabei die Beziehungen zwischen Regierenden und
Regierten und Vorstellungen von Staatlichkeit aus Sicht der Regierenden in den
Blick. Die folgenden Fragen stehen dabei im Zentrum der Analyse: Welche Vor-
stellungen haben die über Privatisierung von Sicherheit entscheidenden politischen

3 Z. B. Brunst/Korell (2001); Feltes (2006); Hirschmann/Groß (2012); Hirschmann (2012; 2013;
2016); Kirsch (2003).

4 Z. B. Krahmann (2013; 2015); Krahmann/Friesendorf (2011); Deitelhoff/Geis (2007); Petersohn
(2006).
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Akteure über die Aufgabenverteilung zwischen staatlichen und privaten Akteuren
zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und der Sicherheit der Bürgerinnen? Vor
welchen Bedrohungen oder Risiken sollen private Sicherheitsakteure wen und mit
welchen Mitteln schützen und welche Aufgaben der Sicherheitsproduktion sollen
von staatlichen Akteuren durchgeführt werden? Um diese Fragen zu beantworten,
untersuchen Schneiker und Joachim (2018) die Begründungsmuster politischer Ent-
scheidungsträger auf Basis von einerseits im Deutschen Bundestag zu Fragen der
Privatisierung von Sicherheit im Inneren und in der Außenpolitik geführten Debat-
ten und andererseits der damit einhergehenden Antworten der Regierungen seit der
Wiedervereinigung bis Mitte 2015. Die Autorinnen zeigen, dass ein über die Zeit
hinweg stabiler Diskurs existiert, der auf neoliberalen Argumenten beruht und be-
stimmte Formen der Sicherheitsproduktion und Konfliktbearbeitung, zum Beispiel
den Schutz deutscher Handelsschiffe vor Piraterie am Horn von Afrika, als Privat-
angelegenheit einstuft, für die staatliche Akteure nicht aufkommen können. Dabei
wird Sicherheit zu einem exklusiven Gut für diejenigen Reedereien, die sich die
Dienste privater Sicherheitsfirmen leisten können und wollen. Damit einher geht
auch eine, wenn auch nicht als Folge der Privatisierung so doch als ihre Begleiter-
scheinung, bestimmte Form der Konfliktbearbeitung, die nicht an der Behebung der
Ursachen für Piraterie ausgerichtet ist.

Im nachfolgenden Aufsatz von Nathalie Hirschmann (2018) mit dem Titel »Si-
cherheitsdienstleister im System der Sicherheit« geht es um die Entwicklung und
Folgen von Privatisierung von Sicherheit im Inneren. Mit Hilfe eines professions-
soziologischen Ansatzes untersucht die Autorin die Beziehungen zwischen der Po-
lizei als staatlichem Sicherheitsakteur und kommerziellen Sicherheitsdienstleistern
als privaten Sicherheitsakteuren und ist dabei besonders an dem Umfang und den
Dynamiken von gewerblicher Sicherheit im Inneren interessiert. Der Beitrag zeigt,
dass aufgrund einer Neudefinition der staatlichen Kernaufgaben, ökonomischer
Zwänge und voranschreitender Technisierung immer mehr vormals von der Polizei
durchgeführte Aufgaben von privaten Sicherheitsfirmen übernommen werden. Po-
lizei und private Sicherheitsdienste haben jedoch unterschiedliche Ansichten und
Werte, die sie ihrer Arbeit zugrunde legen, und verfolgen unterschiedliche Praktiken
bei der Sicherheitsproduktion. Während staatliche Sicherheitsakteure demokratisch
kontrolliert sind, folgt die Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen durch private
Sicherheitsfirmen einem ökonomischen Kalkül. Gerade der professionssoziologi-
sche Ansatz verdeutlicht, dass es dabei nicht zu einer Angleichung der Standards
bei der Sicherheitsproduktion kommt, sondern dass bestehende Unterschiede ge-
festigt werden. Zusätzlich zu dem Befund, dass die Sicherheitsproduktion durch
private Dienstleister deutlich niedrigeren Standards folgt als die Sicherheitspro-
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duktion durch die Polizei, zeigt die Untersuchung auch, dass die Anforderungen an
Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen in Deutschland nicht für alle den Firmen
übertragenen Aufgaben ausreichend sind. Zum Beispiel stellen die Zugangsvoraus-
setzungen zum Markt für private Sicherheitsdienstleistungen in Deutschland keine
ausreichende Qualifikation für den Schutz von Unterkünften für Geflüchtete dar.
Diese Ergebnisse sind anschlussfähig an bestehende Forschung über den Einsatz
von privaten Militär- und Sicherheitsfirmen im Kontext bewaffneter Konflikte.

Im Rahmen von Studien zum Fall Afghanistan wurde aufgezeigt, dass niedrige
Standards und fehlende Kontrolle von privaten Sicherheitsfirmen ein Grund für (die
Verschärfung von) Konflikte(n) sind und zu bewaffneter Gewalt gegen die Zivil-
bevölkerung führen, die gewaltsame Auseinandersetzung politischer Konflikte be-
fördern und den Aufbau staatlicher Strukturen behindern können.5 Ähnlich dazu
lassen sich auch in Deutschland Beispiele finden, die darauf hinweisen, dass die
Privatisierung von Sicherheit hierzulande konfliktverschärfend wirken kann. In
Burbach sollen beispielsweise im Jahr 2014 Mitarbeiter einer privaten Sicherheits-
firma Geflüchtete in einer Unterkunft misshandelt haben (Zeit Online 2017). In
Ergänzung zum Beitrag von Schneiker/Joachim (2018) wird dabei in Hirschmanns
(2018) Beitrag deutlich, dass Sicherheit nicht nur zu einer Ware wird, sondern dass
es auch vom sozialen Status einer Person abhängt, welche Qualität die zum Schutz
dieser Person vorgesehene Sicherheitsleistung hat. Der Schutz besonders verletzli-
cher Bevölkerungsgruppen wie Geflüchteter wird zum Beispiel solchen Sicher-
heitsakteuren übertragen, deren Arbeit vergleichsweise niedrige Standards zugrun-
de liegen. Zwar können in Deutschland, anders als in so genannten Failing oder
Failed States wie Afghanistan oder Irak, Firmen und ihre Mitarbeiterinnen aufgrund
eines durchsetzungsfähigen staatlichen Sicherheits- und Justizapparates für ihr
Handeln zur Verantwortung gezogen werden. Doch zu leichte Zugangsbedingungen
zum Markt der privaten Sicherheitsdienstleister, wie der Beitrag von Hirschmann
(2018) ausführlich darlegt, und die mangelnde Kontrolle der Firmen begünstigen
auch hierzulande solche negativen Vorfälle wie in Burbach. Denn auch wenn nur
die Ausführung von Sicherheitsdienstleistungen an private Akteure übertragen
wird, deren Kontrolle nach wie vor dem Staat obliegt, seien, so der Geschäftsführer
beim Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) »viele Gewerbeaufsichten
[…] mit der Kontrolle der Anbieter völlig überfordert« (Olschok, zit. in Koschnitzke
2014).

5 House of Representatives (2010: 3); Rønnevik (2012: 54); Schmeidl (2008: 27, 29); Schneiker/
Krahmann (2016: 5); UN Human Rights Council (2010: 24).
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Privatisierung im Inneren ist auch Thema des Beitrages von Thomas Schmidt-
Lux (2018) mit dem Titel »Bürgerwehren als kollektive Akteure im Feld von Si-
cherheit und Recht«, in dem sich der Autor jedoch anders als Hirschmann nicht mit
kommerziellen, sondern mit gesellschaftlichen Formen der Sicherheitsproduktion
befasst. Wenngleich zivilgesellschaftlich organisierte Sicherheit in Deutschland bei
weitem noch nicht so ausgeprägt ist wie in anderen Ländern, insbesondere den USA,
gewinnt sie an Bedeutung. Vor allem seit 2015 hat die Anzahl an Bürgerwehren in
Deutschland zugenommen. Aus einer soziologischen Perspektive definiert
Schmidt-Lux (2018) Bürgerwehren im Kontext der Vigilantismus-Forschung als
nichtstaatliche Akteure, die physische Gewalt androhen oder anwenden und deren
Anspruch die Gewährleistung von Sicherheit und sozialer Ordnung ist. Dabei zeigt
er auf, dass das Phänomen vielschichtig ist und unterschiedliche Formen annehmen
kann. So gibt es nicht nur Bürgerwehren, die in Form von Nachbarschaftswachen
in Wohnvierteln auf Streife gehen, sondern auch solche, die vorrangig online in
sozialen Medien, zum Beispiel auf Facebook, aktiv sind (Schmidt-Lux 2018). Indem
diese Formen privater Sicherheit sichtbar gemacht werden, trägt der Aufsatz zu
einem besseren Verständnis des Umfangs privater Sicherheit in Deutschland bei.

Bürgerwehren treten vor dem Hintergrund konfligierender Ordnungsvorstellun-
gen in Erscheinung und sind bestrebt, bestimmte Normen und Werte durchzusetzen.
Ihre Erforschung und insbesondere die Analyse der Bedingungen für ihre Entste-
hung liefert also Aussagen über entsprechende gesellschaftliche Konflikte als Grün-
de für private Sicherheit oder auch darüber, weshalb sie in manchen Gesellschaften
häufiger vorzufinden sind (z. B. USA) als in anderen. Gleichzeitig treten Bürger-
wehren dabei möglicherweise in Konflikt zu anderen, insbesondere staatlichen,
Akteuren der Sicherheitsproduktion, zum Beispiel der Polizei, und zu staatlichen
Sicherheitsmaßnahmen. Bürgerwehren sind somit nicht nur Ausdruck bestehender
Konflikte, sondern können auch zur Entstehung oder Verschärfung von Konflikten
beitragen. Grundsätzlich zeigt das Aufkommen von Bürgerwehren, dass etablierte
Institutionen der Konfliktbearbeitung und bestehende Ordnungen von einigen ge-
sellschaftlichen Gruppen in Frage gestellt werden. Auch wenn der bislang geringe
Zuspruch der Bürgerinnen zu Bürgerwehren in Deutschland als Ausdruck eines ho-
hen Vertrauens in die Konfliktbearbeitungs- und Ordnungskompetenz des staatli-
chen Sicherheitsapparats gewertet werden kann, bleibt abzuwarten, wie sich dieses
Vertrauen angesichts fortschreitender Privatisierung von Sicherheit sowohl im In-
neren als auch im Äußeren entwickelt.

Während die Beiträge von Schneiker/Joachim (2018), Hirschmann (2018) und
Schmidt-Lux (2018) zeigen, dass Privatisierung von Sicherheit in Deutschland auf
unterschiedlichen Ebenen immer weiter zunimmt, befasst sich Andreas Kruck

Themenschwerpunkt

50

https://doi.org/10.5771/2192-1741-2018-1-44 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 04.03.2026, 15:41:46. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/2192-1741-2018-1-44


(2018) mit der Frage »Wann und wie ist die Privatisierung von Sicherheit umkehr-
bar?« und vergleicht dazu Insourcing-Bestrebungen in den USA und in Deutsch-
land. Dabei beschränkt sich die Analyse zwar auf die Privatisierung von Sicherheit
im Kontext der Bundeswehr, doch die Frage nach Insourcing ist insgesamt relevant
für den Umgang mit den negativen bzw. unerwünschten Folgen von Privatisierung
von Sicherheit. Dies setzt jedoch zunächst eine Bewertung der Privatisierung von
Sicherheit voraus. Der Aufsatz zeigt, dass eine solche Bewertung bei politischen
Entscheidungsträgern primär anhand ökonomisch ausgerichteter Effektivitäts- und
Effizienzkriterien sowie politischer Kosten-Nutzen-Kalküle erfolgt; aus Sicht der
Friedens- und Konfliktforschung sollten jedoch die Folgen, die eine Privatisierung
von Sicherheit für Konflikte hat, handlungsleitend sein. Die fehlende Berücksich-
tigung dieser Perspektive bei Entscheidungen für Privatisierung bzw. Re-Verstaat-
lichung wird, so zeigt Kruck (2018), durch eine fehlende öffentliche Debatte be-
günstigt. In diesem Sinne wird deutlich, dass eine fehlende demokratische Kontrolle
der Gewaltausübung nicht nur die Folge von Privatisierung von Sicherheit sein
kann, sondern auch ein Grund für Privatisierung (Binder 2005). Eine öffentliche
Auseinandersetzung verbunden mit öffentlichem Druck kann demgegenüber so-
wohl eine Regulierung von privaten Sicherheitsfirmen als auch Insourcing-Prozesse
begünstigen und darüber hinaus möglicherweise friedensfördernd wirken.

Die folgenden Beiträge können nicht alle Facetten von Privatisierung von Si-
cherheit in Deutschland diskutieren. Nicht behandelt werden zum Beispiel vom
Staat beauftragte private Polizeiakteure wie die Sicherheitswachten (Hitzler 1994;
1996; 1998), der Gefängnisbetrieb durch private Firmen sowie neueste Formen pri-
vater Sicherheitsproduktion wie private Formen von cyber security oder die Betei-
ligung von Bürgerinnen an Prozessen des predictive policing (Ostermeier 2018).
Dass zahlreiche Themen und Fragen in den folgenden Beiträgen nicht beantwortet
werden können, liegt nicht nur am begrenzten Umfang eines solchen Themen-
schwerpunktes, sondern auch an Schwierigkeiten des Zugangs zum Untersuchungs-
gegenstand. Sowohl staatliche als auch private Sicherheitsakteure geben Außenste-
henden nur bedingt Einblicke in ihre Arbeit (Kruck/Schneiker 2017). Darüber
hinaus ist die Privatisierung von Sicherheit in Deutschland ein dynamischer Prozess,
dessen längerfristige Auswirkungen sich erst noch zeigen müssen. So gesehen bleibt
also noch viel zu tun für die Friedens- und Konfliktforschung, um die vielfältigen
Formen dieses fortschreitenden und sich ausdifferenzierenden Phänomens noch
umfassender zu erfassen und zu begreifen.
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